
 

 

 
 

 

 

Anhang 4 - Verwendungszweckverpflichtung 

Eigenerklärung  

Erklärung anstelle einer eidesstattlichen Erklärung 
 (Art. 46 und 47 D.P.R Nr. 445 vom 28. Dezember 2000) 

 
Der/die Unterfertigte/r___________________________________________________________________ 

geboren in ____________________________________________________(_____) am____/____/_____, 

Steuernummer _________________________________________________________________________ 

wohnhaft in __________________ (_____), Straße/Platz _____________________________Nr. _______, 

in der Eigenschaft als  

 Privatperson  

Gesetzliche/r Vertreter/-in von ______________________________________________________ mit Sitz 

in __________________ (_____), Straße/Platz __________________________________Nr. _____, 

Mwst._____________________, 

Gemäß den Artikeln 46 und 47 des D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 in geltender Fassung, in Kenntnis 

der Verantwortung und der strafrechtlichen Sanktionen im Falle unwahrer Erklärungen, der Bildung 

falscher Urkunden und/oder der Verwendung derselben, die in Artikel 76 des genannten Erlasses genannt 

werden, unter eigener Verantwortung 

ERKLÄRT 

sich gegenüber der Autonomen Provinz Bozen zu verpflichten, die Nutzungsbeschränkung für die von dem 
zur Finanzierung angenommenen Projekt betroffenen Gütern/Vermögenswerten aufrechtzuerhalten, und 

zwar gemäß der öffentlichen Bekanntmachung für die Auswahl der Sanierungs- und 

Aufwertungsmaßnahmen PNRR - M1C3 Tourismus und Kultur - Maßnahme 2 "Wiederherstellung kleiner 

Kulturstätten, des kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes", Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der 

Architektur und der ländlichen Landschaft" (genehmigt durch BLR n. 287 vom 26/04/2022), für mindestens 
5 (fünf) Jahre nach dem administrativen und buchhalterischen Abschluss der finanzierten Maßnahme 
(gemäß Artikel 5 Absatz 3 der öffentlichen Bekanntmachung). 

(nur für landwirtschaftliche Betriebe) erklärt ferner, dass ihm/ihr bekannt ist, dass die zuständige 

Verwaltung, wenn die Immobilie innerhalb des vorgenannten Fünfjahreszeitraums für primäre 

landwirtschaftliche Tätigkeiten und nicht für die ausschließlich in der Antragsphase angegebenen 

kulturellen/sozialen Tätigkeiten genutzt wird, gemäß den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 7 Ziffer III 

eine Neufestsetzung des Zuschusses vornehmen wird, der bis zu einem Betrag von 25.000,00 € gewährt 

werden kann. 

 

Ort und Datum 

UNTERSCHRIFT 

(digital signiert) 

 


